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1. Erhöhung der Wegstreckenentschädigung bei Dienst- bzw. Forschungsreisen 
 

Der Landtag hat mit Wirkung vom 01.01.2001 die Wegstreckenentschädigung (Kilome-

tergeld) für die PKW-Benutzung aus triftigem Grund (z.B. Dienstort ist mit der Bahn 

nicht erreichbar, mehrere Reisende fahren in einem Auto) von bisher 38 Pfennige auf 42 

Pfennige pro Kilometer erhöht.  

 

Ansonsten beträgt der Erstattungsbetrag weiterhin 31 Pfennige pro Kilometer (PKW-Be-

nutzung ohne triftigen Grund im Sinne des Landesreisekostengesetzes oder bei der 

Gewährung einer Reisebeihilfe).  

 

Die Personalabteilung wird die neuen Sätze bei der Reisekostenabrechnung für 

Dienstreisen ab dem Jahr 2001 berücksichtigen. 

 
 
2. Informationen zur Krankenversicherung für beihilfeberechtigte Beamte und Ver-

sorgungsempfänger 

 

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat darauf aufmerksam gemacht, dass seit 

01.07.2000 viele Beihilfeberechtigte eine neue Möglichkeit haben, ihren Krankenversi-

cherungsschutz den eigenen Bedürfnissen anzupassen.  

 

• Freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse (GKV) versicherte bei-

hilfeberechtigte Personen können zur privaten Krankenversicherung (PKV) 

wechseln und sich dort in einem beihilfekonformen Prozenttarif versichern. 

Dies gilt auch für Beamte, die bisher in keiner Krankenversicherung sind. 

Diese Öffnungsaktion ist für Personen, die wegen einer Behinderung oder 

wegen Vorerkrankungen nicht oder nur erschwert in die private Krankenver-

sicherung aufgenommen wurden, von besonderem Vorteil. Zuschläge zum 

Ausgleich erschwerter Risiken werden auf maximal 30% des tariflichen Beitrages 

begrenzt.  

 

• Ferner können unter bestimmten Voraussetzungen sowohl freiwillig bei einer 

gesetzlichen Krankenkasse als auch privatversicherte Beihilfeberechtigte in 

einen beihilfekonformen Standardtarif wechseln. Dieser Tarif soll eine soziale 
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Schutzfunktion erfüllen. Er richtet sich insbesondere an Versicherte, die aus finan-

ziellen Gründen einen besonders preiswerten Tarif benötigen; der Höchstbetrag ist 

gesetzlich begrenzt. Der Versicherungsschutz ist beim Standardtarif vergleichbar 

mit demjenigen der gesetzlichen Krankenkassen.  

 

Den Standardtarif können wählen: 

 

1. Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und über eine 

Vorversicherungszeit von mindestens 10 Jahren in einer privaten 

Krankenversicherung verfügen 

2. Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, deren 

jährlichesGesamteinkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze (derzeit: 

77.400 DM) nicht übersteigt und die über eine Vorversicherungszeit von 10 

Jahren verfügen. 

3. Personen, die das 55. Lebensjahr nicht vollendet haben, soweit sie eine Rente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder ein Ruhegehalt nach 

beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften beziehen und über eine 

Vorversicherungszeit von 10 Jahren verfügen 

4. Beihilfeberechtigte unter den zuvor genannten Voraussetzungen mit einer 

entsprechend dem Beihilfeanspruch reduzierten Prämienhöhe 

5. Beihilfeberechtigte, die aus Risikogründen sonst nicht oder nur zu 

ungünstigen Konditionen versichert werden könnten, ohne Berücksichtigung von 

Vorversicherungszeiten, Altersgrenzen und Gesamteinkommen und ohne 

Risikozuschlag.  

Hierbei ist zu beachten, dass dies nur bis zum 31.12.2000 möglich ist, danach 

nur noch innerhalb von 6 Monaten nach Feststellung einer Behinderung oder der 

Berufung in das Beamtenverhältnis 

 

Im Gegensatz zum beihilfekonformen Prozenttarif tritt beim beihilfekonformen Stan-

dardtarif auch eine Begrenzung des Versicherungsumfangs ein. Z.B. bei ärztlichen und 

zahnärztlichen Behandlungen ist der Honoraranspruch auf den 1,7-fachen Gebührensatz 

(ansonsten 2,3) beschränkt. Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus werden keine 

Wahlleistungen erstattet (z.B. Zuschlag für ein 2-Bett-Zimmer, Gebühren für die 

Chefarztbehandlung). Ferner sind bei Arzneimitteln, Hilfsmitteln und Heilmitteln (ärztlich 
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verordnete Krankengymnastik, Massage) auch eine Selbstbeteiligung an den Kosten zu 

tragen. Bei Beginn der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlungen müssen daher 

die Versicherten auf den Standardtarif hinweisen.  

 

Zwei Informationsbroschüren liegen in der Anlage der Mitteilungen bei. 

Das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass die Beihilfestelle beim LBV keine 

Auskünfte erteilt. Bitte wenden Sie sich daher ausschließlich an die privaten 

Krankenkassen.  

 
 
3. Abwicklung des Geschäftsverkehrs mit dem Landesamt für Besoldung und Ver-

sorgung Baden-Württemberg in Fellbach 

 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung bittet alle Bediensteten, bei Anfragen, 

Einreichungen von Unterlagen, Vorlagen von Beihilfeanträgen usw. stets die aktuelle 

und vollständige Personalnummer einschließlich des Zusatzes des Arbeitsgebiets 

anzugeben. Die Personalnummer mit dem Arbeitsgebiet können Sie aus Ihrer letzten 

Gehaltsmitteilung ersehen. Dort finden Sie rechts oben 

 
§  die 8-stellige Personalnummer mit dem Zusatz des Arbeitsgebiets (nach 

dem Schrägstrich) für die Bezügezahlung oder für die Beihilfebearbeitung  
§  die Telefonnummer des/der jeweils zuständigen Sachbearbeiters/Sachbear-

beiterin.  
 

Sie vermeiden dadurch Verzögerungen bei der Zustellung innerhalb des Landesamtes 

und damit bei der Bearbeitung. 

 

 

4. Drittmittelverfahren 
 

In letzter Zeit stellt die Haushaltsabteilung vermehrt fest, dass es bezüglich der Durchfüh-

rung des Drittmittelverfahrens und der Beteiligung der Universitätsverwaltung bei der 

Einwerbung von Drittmitteln Unsicherheiten gibt. 

 

Drittmittelverfahren bedeutet, dass Anträge mit dem entsprechenden Formblatt zuerst an 

die Haushaltsabteilung zur Durchführung des Drittmittelverfahrens zu senden sind. Die 

Haushaltsabteilung wird dann die entsprechenden Verfahrensschritte einleiten. Anträge 
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dürfen daher grundsätzlich erst nach Abschluss des Drittmittelverfahrens an den Geldge-

ber verschickt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass evtl. auftretende Prob-

leme (z.B. Bereitstellung von Räumlichkeiten, Eigenanteil der Universität, Aufnahme von 

Geräten ins HBFG-Verfahren etc.) bereits im Vorfeld geklärt werden. Des weiteren kann 

nur so sichergestellt werden, dass Anträge über den Dienstweg vorgelegt werden, sofern 

dies notwendig ist (idR bei Anträgen an das Land Baden-Württemberg oder an den 

Bund). Wird in einer Ausschreibung ausdrücklich verlangt, dass der Antrag von „der Uni-

versität“ eingereicht werden muss oder dass „der Dienstweg einzuhalten ist“, so muss der 

Antrag von der Universitätsverwaltung vorgelegt werden. Die Nichteinhaltung dieser for-

malen Vorgabe ist nicht nur schädlich für die Antragstellung sondern führt auch zu einer 

erheblichen Zeitverzögerung bei der Antragsbearbeitung. 

 
 
5. Fortbildung 

 

Die Universität Konstanz bietet für ihre Beschäftigten, die sich an ihrem Arbeitsplatz in 

einer schwierigen Konfliktsituation befinden, Beratungsgespräche durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Caritasverbandes Konstanz e.V. an.  

 

Darüber hinaus wird der Caritasverband Vorträge und Schulungen zu Themen wie 

Konfliktbewältung, Sucht am Arbeitsplatz, Mobbing, Entstehung und Behandlung von 

psychischen Erkrankungen (z.B. Depressionen) im Rahmen des Fortbildungsprogramms 

der Universität Konstanz durchführen.  

 

Im Wintersemester 2000 / 2001 werden bereits zwei Kurse angeboten: 

 

§  Lösung von Konflikten im beruflichen Alltag 

§  Umgang mit psychisch kranken Menschen im Kollegenkreis 

 

Die näheren Einzelheiten der Kurse sind aus der Anlage ersichtlich. Die Kurse 

liegen im dienstlichen Interesse.  

 

Wenn Sie an den aufgeführten Veranstaltungen teilnehmen möchten, füllen Sie das in 

der Anlage beigefügte Formular aus und senden Sie dies über Ihre/n Vorgesetzte/n an 
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die Personalabteilung. Der/die Vorgesetzte ist verpflichtet, die Anmeldung an die Per-

sonalabteilung weiterzuleiten. 

 
 
Kurs P 1: 
Lösung von Konflikten im beruflichen Alltag 

 
Kursinhalt:  Konflikte gehören zum Leben dazu und entstehen überall dort, wo Men-

schen miteinander zu tun haben. In jeder Gemeinschaft und an jedem Ar-
beitsplatz müssen Kompromisse gefunden werden zwischen den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Einzelnen. Ungelöste Konflikte belasten 
Beziehungen und können bis zu psychosomatischen Beschwerden und zu 
Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit führen. 

 
In diesem Seminar sollen einführende theoretische Aspekte zum Thema „Konflikt“ und 
Konfliktlösungsstrategien beleuchtet werden. Im Anschluss soll die eigene Haltung zum 
Umgang mit Konflikten verdeutlicht werden, sowie Lösungen für Konflikte (wenn 
gewünscht aus dem konkreten Arbeitsalltag) unter Verwendung von Methoden aus der 
Transaktionsanalyse und der systemischen Praxis erarbeitet werden. 
 
Zielgruppe:  Nichtwissenschaftliche Bedienstete  
 
Referentin:  Sigrid Tomberg (Dipl. Sozialpädagogin, Mitarbeiterin der Ehe-, Familien-  
  und Lebensberatungsstelle Singen, systemische Supervisorin) 

  

Termin:  Montag, den 22. Januar 2001, von 09.00 - 12.00 Uhr 
 
Raum:  wird mit der Anmeldebestätigung bekanntgegeben. 

 

Anmeldeschluss bei der Personalabteilung am 29. Dezember 2000 
 
 

Kurs P 2:  
Umgang mit psychisch kranken Menschen im Kollegenkreis 
 
Kursinhalt:  In diesem Seminar wird ein Überblick über die verschiedenen seelischen 

Erkrankungen und ihre Erscheinungsformen geboten und schwerpunkt-
mäßig über die Entstehungsgeschichte, den Verlauf solcher Störungen 
und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten informiert.  



4/2000 vom 21. November 2000 

 
Die Beschäftigung mit diesem Thema bedeutet, nicht nur inhaltlich über psychische 
Erkrankungen hinzuzulernen, sondern auch etwas über die eigene Person zu erfahren. 
Im Mittelpunkt steht nicht das Erlernen diagnostischer Einordnung noch die Anwendung 
beratender „Techniken“, sondern das Ziel ist die Entwicklung einer angemessenen 
Grundhaltung gegenüber psychisch kranken Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wie 
erkenne ich psychische Erkrankungen, wie kann ich betroffenen Kollegen offen und 
verständnisvoll begegnen und gegenseitig Vorurteile, Ängste und Unsicherheiten ab-
bauen? Die gewonnenen Kenntnisse sollen helfen, Zugang zu Erleben und Verhalten der 
Betroffenen zu finden und die Probleme ihrer Angehörigen zu verstehen. 
 
Zielgruppe:  Nichtwissenschaftliche Bedienstete 

 
Referent:  Berthold Föhrenbach (Diplom-Psychologe, Fachbereichsleiter für

 Gemeindepsychiatrische Dienste beim Caritasverband Konstanz e.V.) 
 

Termin: Montag, den 12. März 2001, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Raum: wird bei der Anmeldebestätigung bekanntgegeben 
 

Anmeldeschluss bei der Personalabteilung am 15. Januar 2001 

 
 
6. Arbeiten am Kommunikationsnetz der Universität Konstanz 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Eingriffe in die ISDN – 

Kommunikationsanlage nur durch Mitarbeiter des Bereiches Technik, Arbeitsgruppe 

„Kommunikations- und Medientechnik“ erfolgen dürfen. 

In letzter Zeit kam es zu Störungen an der ISDN-Kommunikationsanlage, weil insbe-

sondere Mitglieder der Universität, eigenmächtig Telefone, Faxgeräte, Modems o.ä. 

selbst umklemmen bzw. umziehen wollten. 

Durch derartige Störungen kann es zur Unterbrechung der Versorgung in Teilbereichen 

oder der Gesamtanlage kommen. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, eigenmächtige Schalthandlungen, Demontage 

und Montagen zu unterlassen. Bei Nichtbeachtung und daraus resultierender Störung 

kann eine Wiedereinschaltung erst nach Überprüfung und Lokalisierung der Stö-

rungsstelle erfolgen. 
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Änderungswünsche an der ISDN-Kommunikationsanlage (Neueinrichtungen, Umzüge, 

Löschungen) leiten Sie bitte in Form einer Anforderung des Fachbereichsekretariats oder 

Lehrstuhlinhabers an die Arbeitsgruppe „Kommunikations- und Medientechnik“ weiter: 

Im Störungsfall wenden Sie sich bitte an die Leitwarte (Tel.: 2699) oder an Herrn Bohl 

(w.bohl@uni-konstanz.de). 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 
 
7. Umzug Elektronikwerkstatt 

 

Die Elektronikwerkstatt befindet sich jetzt im Raum H 301. (Ein Zugang über die Bib-

liothek ist nicht möglich). Der Umzug wurde auf Grund der Baumaßnahme „Erweite-

rungsbau der Bibliothek“ erforderlich. 

Die neuen Räume bieten gute Arbeits- und Lehrbedingungen für die Fertigung von 

elektronischen Schaltungen, den Aufbau von Kleingeräten für die Wissenschaftsbereiche 

und die Ausbildung unserer 6 Azubis zu Kommunikationselektronikern/innen, welche bei 

uns 2 ½ Jahre dauert. 

Verdrahtungs- und Montagearbeiten werden weiterhin im Raum W 514 „Werkstattge-

bäude“) durchgeführt. 

Wollen Sie nähere Informationen über unsere Ausbildung oder unsere Dienstleistungen 

erhalten, so wenden Sie sich bitte an Herrn Trenker (Tel.: 2764, Email: 

thomas.trenker@uni-konstanz.de), oder an den Abteilungsleiter der Wissenschaftlichen 

Werkstätten „Elektronik“ (WWE) Herrn Schwarz (Tel.: 2409). 
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8. Sollarbeitszeit 2001 
 

Angestellte 

Arbeiter 

Mon. 

Tage 

Jan. 

22 

Feb. 

20 

März 

22 

April 

19 

Mai 

21 

Juni 

19 

Juli 

22 

Aug. 

23 

Sept. 

20 

Okt. 

22 

Nov. 

21 

Dez. 

17 

ganztags Std. 169:24 154:00 169:24 146:18 161:42 146:18 169:24 177:06 154:00 169:24 161:41 130:54 

dreiviertel Std. 127:03 115:30 127:03 109:43 121:16 109:43 127:03 132:49 115:30 127:03 121:16 98:11 

halbtags Std. 84:42 77:00 84:42 73:09 80:51 73:09 84:42 88:33 77:00 84:42 80:51 65:27 

viertel Std. 42:21 38:30 42:21 36:34 40:25 36:34 42:21 44:16 38:30 42:21 40:25 32:44 

 

Beamte 

Mon. 

Tage 

Jan. 

22 

Feb. 

20 

März 

22 

April 

19 

Mai 

21 

Juni 

19 

Juli 

22 

Aug. 

23 

Sept. 

20 

Okt. 

22 

Nov. 

21 

Dez. 

17 

ganztags Std. 176 160 176 152 168 152 176 184 160 176 168 136 

dreiviertel Std. 132 120 132 114 126 114 132 138 120 132 126 102 

halbtags Std. 88 80 88 76 84 76 88 92 80 88 84 68 

viertel Std. 44 40 44 38 42 38 44 46 40 44 42 34 
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